
Eingangsstempel Bewilligungsstelle: 
 
 
 

 

Antrag auf Leistungen für  
Bildung und Teilhabe  
Persönlicher Schulbedarf

(für Empfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag) 
 

Der persönliche Schulbedarf wird bei Schülerinnen und Schülern, die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule besuchen, zum 01. August und zum 01. Februar eines jeden Jah-
res ausgezahlt.

 

Persönliche Daten der Schülerin/des Schülers (für jedes Kind ist ein eigener Antrag notwendig) 
 

Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum des Kindes 
 

Straße und Hausnummer 
 
Postleitzahl Wohnort  
 
 

Name des Antragstellers, Erziehungsberechtigten oder Bevollmächtigten 

 
Telefon-Nummer für Rückfragen 
(Angabe freiwillig) 
      

Kontoinhaber, Bankverbindung,  
 

IBAN 

     |D|E|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__| 

Name und Anschrift der besuchten allgemein- oder berufsbildenden Schule 
 

Klasse 

Wird das Kind erstmals eingeschult oder ist es bereits 15 Jahre, wird ein Nachweis über die Einschulung bzw. 
eine aktuelle Schulbescheinigung benötigt. 

 Schulbescheinigung ist beigefügt 

 Schulbescheinigung wird nachgereicht 

 

Ein Antragsstellung ist nur erforderlich, wenn eine der folgenden Sozialleistungen bezogen wird: 
Angaben zur Sozialleistung: (Bitte unbedingt eine Kopie des gültigen Bescheides beifügen) 
 

 Wohngeld  

 Kinderzuschlag  
 
 

Empfänger von Arbeitslosengeld II, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Asylbewerberleistungen 
erhalten das persönliche Schulbedarfspaket vom Jobcenter oder Sozialamt.  

Hinweise zum Datenschutz 
Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis. Die Angaben werden aufgrund der §§ 60 bis 65 Erstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) erhoben. Weitere Erklärungen zur 
Datenschutzgrundverordnung finden sich hier: 
https://www.gelsenkirchen.de/de/bildung/projekte_und_foerderungen/bildungs-
_und_teilhabepaket/_doc/2018.07.09_BuT_Information_DSGVO.pdf 

Erklärung: Ich versichere, dass die Angaben zutreffend sind und die oben genannte Person keine 
Ausbildungsvergütung erhält. Die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. Änderungen 
(wie Schulwechsel, Umzug) werde ich umgehend mitteilen, vor allem werde ich einen geänderten oder neuen 
Bescheid über Sozialleistungen vorlegen. 
Ort, Datum 
 

Gelsenkirchen,       

Unterschrift Antragsteller(in) 

 
 

 

Kundenbüros: Kurt-Schumacher-Str. 4, 45881 Gelsenkirchen
                       Horster Str. 6, 45897 Gelsenkirchen-Buer
                       Fax: 0209 – 169 3870

An: Stadt Gelsenkirchen
Referat Kinder, Jugend und Familien (51/5.2)
Postfach, 45875 Gelsenkirchen
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